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Sehr geehrte Damen und Herren, 

Wir beziehen uns auf Ihren Entwurf „Rundschreiben 2009/x Zusatzversicherung zur sozialen Kran­
kenversicherung und Spezialfragen der privaten Krankenversicherung" sowie dem Erläuterungsbe­
richt zum Rundschreiben vom 31. August 2009, worin Sie die Eröffnung des Vernehnnlassungsver-
fahrens in obgenanntem Zusammenhang bekannt geben. 

Für die Zustellung der Unteriagen danken wir Ihnen bestens. Die Fachkommission Versicherungen 
der Treuhand-Kammer hat sich mit dem Entwurf des oben erwähnten Rundschreibens im Detail 
auseinandergesetzt. In der Beilage unterbreiten wir Ihnen unsere Stellungnahme: 

Grundsätzlich erlauben wir uns die Vorbemerkung, dass mit dem vorliegenden Rundschreiben die 
Aufsicht tief in das Einzelvertragsrecht eingreift. Somit könnte, wo immer dies nicht aus der Sicht 
der Transparenz für den schwächeren Vertragskontrahenten geschieht oder zur Sichersteiiung der 
Leistungserbringung führt (Solvenz des Versicherers), Ihnen vorgehalten werden, dass eine Über­
regulierung angestrebt wird. Im Weiteren geht aus unserer Sicht nicht klar und deutlich hervor, wer 
diese Regelungen dann im Einzelnen überprüft. Unser Verständnis geht dahin, dass der Versiche­
rer die geforderten Unterlagen erstellt, der verantwortliche Aktuar beurteilt und die Revisionsstelle 
diese Unterlagen, wo vorgesehen, formell prüft und darüber Bericht erstattet. Dies in der eben auf­
geführten Reihenfolge. 

Gerne sind wir bereit mit Ihnen die aufgeführten Punkte weiter zu besprechen. 

Freundliche Grüsse 

TmUHÂNDm^ KAMMER 
Fachkommission Versicherung 

J. Reber 
S 

/A. Guntli 
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TREUHAND^ KAMMER finma 
Entwurf des Text des Rundschreibens RZ Kommentare und Bemerkungen 

Geltungsbereich 
Ebenfalls nicht vorlagepflichtig sind die Tarife und Allgemeinen Versicherungsbedin­
gungen zur Deckung akzessorischer Krankheitsrisiken, die in Versictierungsprodutden 
enthalten sind, sofern die Deckung gemessen an der zu erwartenden Schadenlast ge­
ringer als die Summe der übrigen in denselben Verträgen gedeckten Risiken ist. 

4 Der Begriff „akzessorisch" ist nicht allgemeinverständlich, aus dem Kreditwe­
sen entliehen und könnte demnach in der Praxis zu Verständnis- und Abgren­
zungsschwierigkeiten im Sinne dieses Rundschreibens führen. Alternativ 
schlagen wir folgende Altemative vor: [...] Versicherungsbedingungen zur 
Deckung /?/nzugefügter Krankheitsrisiken [...]. 

II. Vorlagepflicht 
Der Tarifvoriagepflicht unteriiegen Prämienberechnungen in der Zusatzversicherung 
zur sozialen Krankenversicherung, welche sich aus den vertraglichen Verpflichtungen 
des privaten Versicherungsunternehmens oder der Krankenkasse ergeben. 

5 Die Gespräche anlässlich der Vernehmlassung zeigten, dass die Vorlage­
pflicht nicht auf Anhieb erfassbar ist. Zur Verbesserung der Lesbarkeit des RS 
empfehlen wir, den ersten Satz wie folgt zu ergänzen: „Die Tarifvoriagepflicht 
(vgl. Rz2) unteriiegen [....]" 

Ein Ausgleich dieser übernommenen Risiken ist innerhalb des Bestandes über die Zeit 
zu gewährieisten. 

6 Der Begriff „Bestand" ist nicht ausreichend definiert. Handelt es sich in diesem 
Kontext um ein bestimmtes Produkt oder um alle Versicherungsverträge im 
Bereich der Zusatzversicherung zur sozialen Krankenversicherung? 

III. Versicherungstechnik 
A. Bandbreite eines gesetzlich zulässigen technischen Produktergebnisses 
Das enwartete technische Ergebnis, das aus der Tarifkalkulation resultiert, muss posi­
tiv ausfallen und damit einen Gewinn darstellen. Der kumulierte Gewinn über die Zeit 
darf den Gegenwert der Entschädigung für das übernommene technische Risiko zu­
züglich des Zinses für eine risikofreie Kapitalanlage nicht wesentlich überschreiten. 

9 Was bedeutet der Begriff „nicht wesentlich" im Zusammenhang mit dem ku­
mulierten Gewinn? Der aktuelle Text im Rundschreiben gibt keinen sachdien­
lichen Hinweis, wann ein Gewinn als missbräuchlich erachtet wird. Die dies­
bezügliche Eriäuterung im Begleitbericht hilft unseres Erachtens nicht eine 
Willkürgefahr im Sinne von Art. 38 VAG vorzubeugen. Wir empfehlen, eine 
Bandbreite oder eine griffigere Umschreibung zu wählen, damit eine Überprü­
fung der Regel überhaupt möglich ist. 

Falls über die Zeit kumulierte Ergebnisse eines Produktes zu nicht mehr gerechtfertigt 
hohen Gewinnen oder zu einem Veriust führen, reicht das private Versicherungsunter­
nehmen oder die Krankenkasse rechtzeitig eine revidierte technische Grundlage für 
die betroffenen Tarife ein. 

10 Wir verweisen auf unsere Bemerkung zur Rz 9 sinngemäss. 
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Entwurf des Text des Rundschreibens RZ Kommentare und Bemerkungen 

B. Erfassung aller wesentlichen Risiken 
Anforderung an den Tar i f 

Aus den vertraglichen Verpflichtungen ist aktuariell der entartete nominelle 
jähriiche Aufwand für die während eines Geschäftsjahres anfallenden Scha­
denfälle unter Berücksichtigung der Abweichungen von diesem Wert zu er­
mitteln. 

12 In Rz 12 wird keine Bezugsgrösse beschrieben. Stehen der Aufwand pro Fall 
oder auf der Stufe Bestand zur Diskussion? 

a) Beschränkungen bei der Zulassung der Finanzierungsverfahren 
a. Das Ausgaben-Umlageverfatiren darf für Krankenversicherungen nach 
W G nicht verwendet werden, da es einer Veränderung der Bestandesstruktur 
nicht risikogerecht begegnet. 

14 Gilt der Ausschluss auch für Taggeldversicherungen? 

b. Eine Solidarität zwischen den Altersgruppen darf nicht ohne die Bildung 
einer geeigneten Alterungsrückstellung erfolgen, welche das Alterungsrisiko 
langjährig umverteilt. 

15 
Die gewählte Formulierung lässt keinen schliessenden Schluss zu, ab welcher 
Grenze die FINI\/IA mari<tbegrenzend oder die Möglichkeit der freien Gestal­
tung festlegen will. 

C. Versicherungstechnische Rückstellungen 
Bewertung und Bildung 

Art. 16 VAG und Art. 54 Abs. 1 AVO veriangen die Bildung ausreichender 
versicherungstechnischer Rückstellungen zur Deckung der Verpflichtungen. 
Deren Bewertung basiert sowohl auf dem evaluierten Umfang der spezifi­
zierten Risiken als auch dem zu Grunde liegenden Finanzierungsverfahren. 
Auf dieser Grundlage werden die entsprechenden Prämienanteile bei der 
Festsetzung des Tarifs kalkuliert. Die Bedingungen der Bildung von versiche­
rungstechnischen Rückstellungen sind im Geschäftsplan festzulegen und 
deren Bewertung zu dokumentieren. Es bestehen folgende Kategorien versiche­
rungstechnischer Rückstellungen: 

16 

a) Schadenrückstellung: Es sind nach dem Verfehren der Schaden- und Zah­
lungsabwicklung Schadenrückstellungen zu bilden. Dabei kann der in der 
Krankenversicherung geläufigen Usanz Rechnung getragen werden, wo­
nach die Schäden dem Behandlungs-, nicht dem Ereignisjahr zugeordnet 
werden. 

17 Die vorgeschlagene Zuordnung nach Behandlungs-, statt nach dem Ereignisjahr 
ist unseres Erachtens unklar, ob daraus eine Methodenvorgabe analog zum FIN­
MA-RS 42/2008 Rückstellungen Schadenversicherung abzuleiten ist. Soll der 
Versichemngsuntemehmen die Möglichkeit eines „best estimates" oder eines 
Chain Ladder Verfahrens emriöglicht werden oder nicht? Femer werden die nicht 
gemeldeten Ereignisse im vorgeschlagenen Bewertungsverfahren unseres Erach­
tens nicht berücksichtigt. 

b) Alterungsrückstellung: Das Altemngsnsiko ist unter Berücksichtigung der 18 Rz 18 lässt die Frage offen, wie und über welche Frist Alterungsrückstellungen 
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Dynamik in den Versichertenbeständen und des Tarifprofils technisch zu 
bewerten. Gestützt darauf und auf die Bedingung von Rz 15 sind Alte­
rungsrückstellungen zu bilden, welche die langfristige Umverteilung sicher­
stellen und die mit der Alterung verbundenen Parameterrisiken abdecken. 
Auch bei Anwendung eines altersgerechten Tarifs (nach Effektivalter) ist 
eine Altemngsrückstellung zu bilden, sofem diesbezüglich ein Parameteni-
siko voriiegt. 

gebildet werden dürfen. Ferner ist nicht beschrieben, ob ein Ausgleich auf der 
Stufe Produkt oder Bestand als Ganzes erfolgen soll. Methodisch ist unklar 
ob, ein Pauschalansatz eriaubt ist oder Methoden analog der Lebensversiche­
rung pro Police zu venwenden sind. 
Wir empfehlen an dieser Stelle, wo immer angezeigt auf andere FINMA-
Rundschreiben zu verweisen. 

c) Schwankungsrückstellung: Die für die einzelnen Produkte technisch bewer­
teten unsystematischen Schwankungen sind bei der Bestimmung der Höhe 
der Schwankungsrückstellung zwecks Ausgleichs der technischen Ergeb­
nisse über die Zeit zu berücksichtigen. 

19 Wie in Rz 18 ist die Frage der erlaubten oder vorgegebenen Methodik und der 
zulässigen Höhe nicht ersichtlich. Wir empfehlen, sich auch in diesem Bereich 
auf bereits etablierte Erlasse abzustützen. 

d) Sicherheitsrückstellung der privaten Versicherungsuntemehmen: Die priva­
ten Versichemngsuntemehmen können Sicheriieitsrückstellungen für spe­
zifische Untemehmensrisiken bilden, welche aus Gewinnen finanziert wer­
den müssen. 

20 Die Aussage der Rz 20 weicht von jener im Erläuterungsbericht ab. Die jetzige 
Formulierung aus „Gewinnen" die Finanzierung sicherzustellen, ist irreführend. 
Diese Fomriulierung lässt den Schluss zu, dass die Rückstellung sowohl aus 
versicherungstechnischen Gewinnen als auch im Rahmen der Gewinnver­
wendung im Zusammenhang mit der Jahresrechnung gebildet werden könnte. 
Wir schlagen vor, die Bildung als auch die Auflösung klarer zu formulieren und 
auf die versicherungstechnischen Gewinne abzustellen. 

Ferner ist aus betriebswirtschaftlicher Sicht zu bemerken, dass der Einbezug 
von Untemehmensrisiken nicht dem allgemeinen Verständnis entspricht. Un­
ternehmensrisiken werden aus dieser Sicht durch eine entsprechende Eigen­
kapitalausstattung sichergestellt, was in diesem Kontext auf Art. 21 AVO hin­
deuten würde. Wir empfehlen, die Sicherheitsrückstellungen auf andere nicht 
in den Schwankungsrückstellungen bereits berücksichtigten versicherungs­
technischen Risiken zu beschränken. 

e) Sicherheitsrückstellung der Krankenkassen: Die Krankenkassen, die den 
Vorschriften überdie Eigenmittel nach VAG nicht unteriiegen, müssen 
die aus dem Betrieb der Krankenversicherungen nach W G anfallen­
den Risiken entweder entsprechend reduzieren oder dafür Sicher­
heitsrückstellungen aus erzielten Gewinnen aufbauen. 

21 Bezüglich des Verständnisses verweisen wir auf unsere Hinweise zu Rz 20. 

f) Antiselektion: Für das Risiko der Antiselektion, welches infolge un­
günstiger Bestandesentwicklungen zusätzlich zum Teuerungs- und 
Alterurigsrisiko eintreten kann, sind Rückstellungen im Sinne von 
Art. 69 Bst. g AVO zu bilden. 

22 Unseres Erachtens gehen die Bildung und die Bemessungsgrundla­
ge sowie die dazu möglichen Methoden ungenügend beschrieben. 
Ferner ist Betrachtungsebene nicht envähnt (Produkt oder Gesell­
schaft). Wir schlagen vor, auf bereits eingeführte einschlägige FIN-

4/20 



Entwurf des Text des Rundschreibens RZ Kommentare und Bemerkungen 

MA-RS zu venweisen. 

a) Zuordnung 
Die versicherungstechnischen Rückstellungen für in die Tarifkalkulation einbezo­
gene Risiken sind einer der Kategorien von versicherungstechnischen Rückstel­
lungen nach Art. 69 AVO zuzuordnen. Die Zufühmng der finanziellen Mittel auf 
die verschiedenen Kategorien versichemngstechnischer Rückstellungen im 
Rechnungsjahr erfolgt nach den entsprechenden Eri<lärungen im Geschäftsplan. 

23 

Die privaten Versicherungsunternehmen und die Krankenkassen führen die 
Sctiwanl<ungsrackstellung und die Sictierheitsrückstellung in der Buchhal­
tung getrennt. 

24 Zwischen der Formulierung in der Rz und dem Eriäuterungsbericht 
(„ausweisen") besteht eine Abweichung. Reicht ein separates Konto 
in der Finanzbuchhaltung oder muss diese Positionen in der Jahres­
rechnung (Bilanz) gesondert ausgewiesen (vgl. Erläuterungsbericht 
S.6)? 

b) Nicht mehr benötigte versicherungstechnische Rückstellungen 
a. Für nicht mehr benötigte versicherungstechnische Rückstellungen (Art. 

54 Abs. 2 AVO) unterbreitet das private Versicherungsunternehmen oder die 
Krankenkasse unverzüglich einen Verwendungsplan, sofern die Verwendung 
nicht bereits im Geschäftsplan geregelt ist. In diesem Plan ist darzulegen, wie 
die Verteilung der nicht mehr benötigten versicherungstechnischen Rückstel­
lungen an diejenigen Versicherten erfolgt, welche diese Rückstellungen finan­
ziert haben. Ist eine Verteilung dieser Mittel nach diesem Grundsatz nicht mög­
lich, sind diese zu Gunsten des Gesamtbestands zu verwenden. 

26 Die Aussagen in Rz 26 sind unseres Erachtens unpräzise. Ist der 
Notwendigkeitsbedarf auf der Stufe Versicherter oder Gesellschaft 
durch den verantwortlichen Aktuar zu ermitteln? 

c) )Vlitgabe von Alterungsrückstellungen 
Für die Mitgabe von Alterungsrückstellungen nach Art. 155 AVO gilt Folgendes: 28 

a. Bei pauschal gebildeten Alterungsrückstellungen basiert die Anteilsberechnung 
auf dem der Bildung und Auflösung zu Grunde liegenden mathematischen Mo­
dell, aus dem sich der angemessene Anteil herieiten lassen muss. Der Ausschüt­
tungsmechanismus ist im Geschäftsplan darzulegen. 

30 Die voriiegende Formulierung steht mit der Ausführung in Rz 18 im 
Widerspruch. Ferner stellt sich die Frage, ob nun ein „pauschales" 
oder ein „mathematisches" Modell zur Anwendung kommen soll. Wir 
schlagen vor, sich auf das FINMA-RS 43/2008 abzustützen. 

D Gestaltung der Tarifstruktur 
Eine versicherungstechnische Ungleichbehandlung gemäss Art. 117 Abs. 2 AVO 
liegt vor, wenn für ein vergleichbar hohes Risiko stark unterschiedliche Prämien ver­
langt oder wenn für die gleiche Prämie deutlich unterschiedliche Risiken gedeckt 
werden. Insbesondere ist zu vermeiden, dass ein Teil der Versicherten zu tiefe 

33 
Der Abschnitt D über die Gestaltung lässt unseres Erachtens einige 
Fragen unbeantwortet. Beispielsweise ist unklar, wie weit diese Ta-
rifmeri<male gehen dürfen? Nach unserem Verständnis sollten insge­
samt diese Tarifklassen über eine gewisse Grösse verfügen, um den 
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